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Reglement  

des 'Nomination and Compensation Committees' (NCC) 

der HUBER+SUHNER AG 

 

 
1. Organisation und Auftrag 
 
Der Ausschuss besteht aus dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten des 
Verwaltungsrates. Den Vorsitz führt der Präsident des Verwaltungsrates. 
 
Der Ausschuss bereitet alle relevanten Entscheide in den Bereichen Nomination und 
Compensation in Bezug auf die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung vor. 
Er entscheidet über die allgemeine jährliche Lohnanpassung (Saläre und Boni unterhalb der 
Konzernleitung) oder über Sachgeschäfte, deren Aufschub bis zur nächsten 
Verwaltungsratssitzung nicht möglich sind. Der Präsident des 'Nomination and 
Compensation Committees' informiert den Verwaltungsrat über diese Entscheidungen 
spätestens an der darauf folgenden Verwaltungsratssitzung. Der Ausschuss unterstützt den 
Verwaltungsrat bei seinen Aufsichts- und Kontrollaufgaben und überwacht die Durchführung 
der Verwaltungsratsbeschlüsse in diesem Bereich. 
 
Der Ausschuss kann für seine Arbeit notwendige Informationen jederzeit direkt bei den 
zuständigen Personen einholen. 

 
 
2. Aufgaben 
 
Der Ausschuss hat folgende Aufgaben: 
 
a) Leitung des Selektionsprozesses und Antragsstellung betreffend neue Verwaltungsräte; 
 
b) Prüfung des Selektionsprozesses vom Vorsitzenden der Konzernleitung und von den 

Mitgliedern der Konzernleitung (inklusive Interviews in Endselektion) sowie der 
wesentlichen Bedingungen ihrer Anstellungsverträge; 

 
c) Beantragung der Entschädigung des Verwaltungsrates und seiner Ausschüsse; 
 
d) Prüfung, Verhandlung und Beantragung der Entschädigung des Vorsitzenden der 

Konzernleitung und der Mitglieder der Konzernleitung; 
 
e) Genehmigung der jährlichen Saläranpassung (ohne Konzernleitung); 
 
  
f) Prüfung und Beantragung der vom Vorsitzenden der Konzernleitung vorgeschlagenen 

jährlichen Gehaltspolitik; 

 
g) Information des Verwaltungsrates über alle NCC-relevanten Vorkommnisse, welche nicht 

direkt in der Kompetenz des Verwaltungsrates liegen; 
 
h) Erledigung von weiteren ihm vom Verwaltungsrat in Auftrag gegebenen Aufgaben. 
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3. Arbeitsweise 
 
Der Ausschuss tagt, so oft es die Geschäfte erfordern, mindestens aber zweimal im Jahr. 
 
Der Vorsitzenden der Konzernleitung nimmt in der Regel an den Sitzungen teil, ausser wenn 
seine Leistung beurteilt oder seine Vergütung festgelegt wird, und bei Bedarf der Leiter 
Human Resources. Zu den Sitzungen können andere Mitglieder des Verwaltungsrates, 
einzelne Mitglieder der Konzernleitung oder andere Fachspezialisten beigezogen werden. 
 
Der Ausschuss bespricht mit dem Vorsitzenden der Konzernleitung rechtzeitig alle geplanten 
wesentlichen Personalveränderungen in der Organisation und legt mit ihm das 
stufengerechte Auswahlprozedere und die Eckpfeiler der Entschädigung fest. 
 
Der Ausschuss bespricht mit dem Vorsitzenden der Konzernleitung einmal pro Jahr das 
Organigramm, die Stellvertreter-Regelung und die Nachwuchsplanung. 
 
Der Vorsitzende leitet die Sitzungen und ist insbesondere zuständig für die Organisation der 
Arbeit, die Einberufung der Sitzungen und die Berichterstattung an den Verwaltungsrat. Von 
jeder Sitzung wird ein Protokoll erstellt und allen Mitgliedern des Verwaltungsrates zugestellt. 

 
 
4. Inkrafttreten 
 
Das vorliegende Reglement ist vom Verwaltungsrat am 5. Dezember 2011 genehmigt und 
mit sofortiger Wirkung in Kraft gesetzt worden. 

 

 


